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Erwägungen

E. 3
Das französische Scheidungsgericht hat gemäss den Angaben der Klägerin keine Regelung

zur Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge gemäss schweizerischem Recht getroffen
(Urk. 1) und damit auch insbesondere nicht den Teilungsschlüssel bestimmt . Es erweist
sich deshalb als ergänzungsbedürftig, wofür das hiesige Gericht nicht zuständig ist (vgl.
E. 2.2). Die anbegehrte Ergänzung ist vielmehr beim zuständigen schweizerischen
Scheidungsgericht (am Ort des Sitzes der Vor sorgeeinrichtung [Art. 64 Abs. 1 bis IPRG],
sofern keine Zuständigkeit nach Art. 59 f. IPRG besteht) geltend zu machen .

E. 4
Nach dem Gesagten ist das hiesige Gericht für die Beurteilung der von der Klä gerin
erhobenen Klage nicht zuständig, weshalb ohne Anhörung der Gegenpartei auf die Klage
nicht einzutreten ist (§ 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Sozialversicherungs gericht).

E. 5
Gemäss Art. 73 Abs. 2

BVG

ist das Verfahren kostenlos. Das Gericht beschliesst: 1.

Auf die Klage wird nicht eingetreten. 2.

Das Verfahren ist kostenlos. 3.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - X.___ - Swisscanto Sammelstiftung, unter Beilage
einer Kopie von Urk. 1 - Bundesamt für Sozialversicherungen 4.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes
gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und
mit dem 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift der beschwerdeführenden Partei oder ihrer Rechtsvertretung zu
enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden
sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG).
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